
Zusammenfassung:  Antragsverfahren für Projekte IN Benachbarten Partnerregionen  
 
 

Wo soll das Projekt stattfinden? 
 

Was wird beantragt? Wer stellt den Antrag?  Wohin wird der Antrag gesandt?  

Süd-Ost-Europa 
 
(Albanien, Bosnien-Herzegowina,  
Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 
(FYROM), Kosovo, Montenegro, Serbien 

Jugendbegegnungen,  
Trainings- und Vernetzungsprojekte 
(Aktion 3.1) 

 

Projektträger aus Deutschland 
 

Nationalagentur JUGEND für Europa 

 

Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregionen Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur  

Europäischer Freiwilligendienst  
(Aktion 2) 
 

 

Projektträger aus Deutschland 
 

Nationalagentur JUGEND für Europa 

Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregionen Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 

Partnerländer im Mittelmeerraum 
 
(Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Libanon, 
Marokko, Syrien, Tunesien, Westjordanland und 
Gazastreifen unter palästinensischer Verwaltung) 

Jugendbegegnungen,  
Trainings- und Vernetzungsprojekte 
(Aktion 3.1) 

Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregion zuständige Euro-Med Youth Units (EYU) ! 1

 

Europäischer Freiwilligendienst  
(Aktion 2) 

 

Projektträger aus Deutschland 
 

Nationalagentur JUGEND für Europa  ! 2 
Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregionen zuständige Euro-Med Youth Units (EYU) ! 1

 

Osteuropa 
und Kaukasus 
 
(Armenien, 
Aserbaidschan, 
Georgien, 
Moldawien, 
Ukraine, 
Weißrussland) 

ohne  Russische Föderation 

Jugendbegegnungen,  
Trainings- und Vernetzungsprojekte 
(Aktion 3.1) 

 

Projektträger aus Deutschland 
 

Nationalagentur JUGEND für Europa 

!3
 

Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregionen Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 

Europäischer Freiwilligendienst  
(Aktion 2) 
 

 

Projektträger aus Deutschland 
 

Nationalagentur JUGEND für Europa 

Projektträger aus Benachbarten 
Partnerregionen Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 

mit Russischer Föderation 

Jugendbegegnungen,  
Trainings- und Vernetzungsprojekte 
(Aktion 3.1) 

nur Projektträger aus 
Deutschland kann Projekte in 
Russischer Föderation 
beantragen 

Nationalagentur JUGEND für Europa  
Europäischer Freiwilligendienst  
(Aktion 2) 
 

                                                 
1 Syrien verfügt zur Zeit über keine Euro-Med Youth Unit  
2 Projekte von deutschen Projektträgern zur Entsendung von Freiwilligen in Partnerländer im Mittelmeerraum erhalten bei der Bewertung der Förderanträge nur eine geringe Priorität  
3 zusätzlich zu den Programmprioritäten des Programms ‚Jugend in Aktion‘ gelten die Prioritäten des Eastern Partnership Youth Window:  

• Projekte, die insbesondere junge Menschen aus ländlichen oder benachteiligten städtischen Gebieten erreichen 
• Projekte, die das Bewusstsein und das Wissen über Jugendarbeit und ihren Wert vermitteln helfen 
• Projekte, die zu einem Austausch von guter Praxis in der Jugendarbeit beitragen 



Projekte (Europäischer Freiwilligendienst, Jugendbegegnungen, Trainings- und Vernetzungsprojekte) mit Benachbarten Partnerregionen,  
die in Deutschland stattfinden, sind bei der Nationalagentur JUGEND für Europa zu beantragen.  
 


